
Allgemeine Lieferbedingungen der Reiner GmbH Präzisionsmechanik 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Lieferbedingungen (ALB) gelten für alle unsere 
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Die ALB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 
BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist. 

(2) Die ALB gelten in ihrer jeweiligen Fassung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/oder 
die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben Kunden. 

(3) Unsere ALB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer 
Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. 

§ 2 Vertragsschluss 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung durch den Kunden gilt als 
verbindliches Vertragsangebot. Die Annahme kann entweder schriftlich (zB durch 
Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. 

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug 

(1) Bei Lohnarbeiten hat uns der Kunde das zu bearbeitende Material auf seine Kosten anzuliefern. 

(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 
können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren 
und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der 
neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; 
eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall 
zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

(3) Kommt der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nach, verlängert sich 
die Liefer- oder Leistungsfrist entsprechend bzw. verschiebt sich der Liefer- und Leistungstermin um 
den Zeitraum, in dem der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber nicht 
nachkommt. Bei Lohnarbeiten beginnt die Lieferfrist insbesondere nicht, bevor die zu bearbeitenden 
Teile an uns übergeben sind. 

(4) Die Rechte des Kunden gem § 8 dieser ALB und unsere gesetzlichen Rechte insbesondere bei 
einem Ausschluss der Leistungspflicht (zB aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung 
und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. 

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt unsere Lieferung ab Werk (EXW, Incoterms 2010), wo 
auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen 
Bestimmungsort versandt. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der 
Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

(2) An technischen Dokumentationen (zB Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, 
Verweisungen auf DIN-Normen), sonstigen Produktbeschreibungen oder Unterlagen, die wir dem 
Kunden – auch in elektronischer Form – überlassen, behalten wir uns die Eigentums- und 
Urheberrechte vor. 

(3) Wir können die Ausführung von Aufträgen auf mehrere, gesondert abzurechnende Teillieferungen 
verteilen, wenn der Kunde jede Teillieferung im Rahmen ihres vertraglichen Bestimmungszwecks 
verwenden kann und ihm durch die Teillieferung kein erheblicher zusätzlicher Aufwand oder 
Mehrkosten entstehen.  

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Preise zzgl gesetzlicher Umsatzsteuer. 



(2) Der Kaufpreis bzw. Werklohn ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsstellung und Lieferung bzw Abnahme der Ware.  

(3) Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem 

Kunden nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche im Gegenleistungsverhältnis zu der 

Zahlungsverpflichtung stehen, unbestritten, von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem 
Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das 
Eigentum an den gelieferten Waren vor. Gleiches gilt für Mit- oder Teileigentum, das an vom Kunden 
überlassenen Gegenständen infolge unserer Verarbeitung entsteht.  

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns 
gehörenden Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Das 
Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr 
berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der 
Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem 
Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige 
Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Kunde ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten, solange er nicht in Zahlungsverzug ist 
und der Forderungsübergang nach § 6 Abs. 4 b sichergestellt ist. In diesem Fall gelten ergänzend die 
nachfolgenden Bestimmungen. 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 
unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt 
bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht 
bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, 
vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie 
für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß 
vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs 2 genannten 
Pflichten des Kunden gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so 
können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

§ 7 Mängelansprüche des Kunden 

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit im Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen 
unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen 
Verbraucher (Lieferantenregress gem §§ 478, 479 BGB). 

(2) Soweit ein Mangel seine Ursache in dem vom Kunden gestellten Material hat, bestehen keine 
Mängelansprüche des Kunden. 

(3) Mängelansprüche des Kunden setzen bei einem Kauf- oder Werklieferungsvertrag voraus, dass er 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist.  



(4) Ist unsere Lieferung oder Leistung mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir nacherfüllen, 
indem wir die Leistung nachbessern oder indem wir die Leistung neu erbringen.  Unser Recht, die 
Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

(5) Stellt sich ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, können wir die 
zum Zweck der Prüfung und/oder der Nacherfüllung entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt 
verlangen. 

(6) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu 
setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem 
unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

(7) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur 
nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

§ 8 Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Wir haften nicht für die einfach fahrlässige Verletzung anderer als wesentlicher Vertragspflichten. 
Wesentliche Vertragspflichten sind diejenigen, deren Erfüllung dem Vertrag das Gepräge gibt und 
seine ordnungsgemäße Durchführung überhaupt erst ermöglicht. Weiter haften wir nicht, wenn unsere 
einfache Erfüllungsgehilfen Vertragspflichten grob fahrlässig verletzen. 

Soweit uns kein vorsätzliches Verhalten zur Last fällt, haften wir nur für den typischerweise 
eintretenden vorhersehbaren Schaden.  

(3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt. Die sich aus Abs 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen 
haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.  

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktreten 
oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des 
Kunden (insbesondere gem §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

(5) Der Kunde haftet uns gegenüber dafür, dass durch die Ausführung der in Auftrag gegebenen 
Leistungen sowie durch die Verwendung der zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Muster oder 
ähnlicher Ausführungsvorschriften in- oder ausländische Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.  

§ 9 Verjährung 

Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung 
– bzw. ab Abnahme, wenn diese vereinbart oder gesetzlich vorgesehen ist. Unberührt bleiben 
gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs 1 Nr 1 BGB), bei 
Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs 3 BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung 
an einen Verbraucher (§ 479 BGB). Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in 
jedem Fall unberührt. Für Schadensersatzansprüche des Kunden gem § 8 gelten ausschließlich die 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese ALB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

(2) Ist der Kunde Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser 
Geschäftssitz in Hausach. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des 
Kunden zu erheben. 


